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Ereignisse sind "sachgerecht" darzustellen; die Vielfalt der Ereignisse und
Andsichten muß angemessen zum Ausdruck kommen, Angesichten und
Kommentare haben überdies als solche erkennbar zu sein. Das Gebot der
Objektivität verlangt, daß sich der Hörer oder Zuschauer durch die vermittelten
Fakten und Meinungen ein möglichst zuverlässiges Bild über den Sachverhalt
machen kann und in die Lage versetzt wird, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Das Prinzip der Wahrhaftigkeit verpflichtet den Veranstalter, Fakten objektiv
wiederzugeben; bei umstrittenen Sachaussagen ist der Zuschauer so zu
informieren, daß er sich selber ein Bild machen kann. Den rechtlichen
Beurteilungsmaßstab stellt, weil ein Verstoß gegen die Programmforderungen
immer eine objektive Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht voraussetzt,
die bei der Vorbereitung und Darstellung des Gegenstands gebotene Sorgfalt dar.
Die Anforderungen an diese sind nicht allgemein, sondern im Einzelfall mit Blick
auf die Umstände sowie den Charakter und die Eigenheit des Sendeinhalts zu
ermitteln.

Die gesetzlichen Programmbestimmungen schließen weder Stellungnahmen und
Kritiken von Programmschaffenden noch investigativen Journalismus aus, wenn in
dem Sinne Transparenz gewährleistet bleibt, daß sich der Zuschauer ein eigenes
Bild machen kann; ob dies der Fall ist, beurteilt sich in erster Linie danach, ob der
Beitrag insgesamt manipulativ wirkt.

Welche gestalterischen Mittel wie eingesetzt werden, ist nur solange Sache des
Veranstalters, als ihr Einsatz nicht das Gebot der "Sachgerechtigkeit" verletzt. Je
heikler ein Thema ist, um so größer muß grundsätzlich die Sorgfalt bei seiner
gestalterischen Umsetzung als Informationsbeitrag sein.

Entscheidung des Bundesgerichts, II. öffentlichrechtliche Abteilung, 16.
Januar 1995, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft g. X und die
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI), Az.
2A.376/1993/lit.

IRIS Merlin

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat) 2025

Seite 1



IRIS Merlin

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat) 2025

Seite 2


